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Der  Bebauurigsplan  Nr.  I  (verb'i.ndliaher  B;:-ii.yiej  tpla:r:i-)
bildet  die  Rechts-gründlage  für  die  Durch:f'übri,ing  al].er
Maßnahmen,  di.e  gemäß  den  Bestimmungen  des  Burcdesbauge  -
setzes  zur  Neuordnung  des  Grund  uad.  Bodens  irinerhal'ti  des
Baugebietes  erforderlich  sind.  Insbesoüdere  werden  durch
ih:a  di.e  F1uchtlinien  zum  Zwecke  einer  sinnyollen  ur:id
wirtschaftliehen  Erschließung  des  Baugelä'n.des  fei.:itgesetzt.
Bezüglich  der  Bedeatuüg  der  efögezeichne'ten  Liniet'i  ist
folgendes  ZlI  beaehten:

Die  Begrenzung  des  Straßeüratnnes  bilden  die  Straßenflücht-
linien  (im  Plan   gekennzeichnet).  Die  Abgrenzung  der
bebau.baren  Plächen  erfolgt  durch  Festse.tzung  von  Baulinien
und  Baugrenzen.  Die  Baulj.nien  (im  Plan  rot  eingetragen)
zwingen  zum Anbau.  I)ie  blau  markierten  Baugrenzen  stellen
die  äußerste  Grenze  der  bebaubaren  Fläche  dar,  die  von
kei.nem  Bauteil  überschritten  werden  darf.  Eine  Begrenzung
der  Bebauung  zum  ,jeweiligen  Nachbargrundstück  ist  nich't
festgelegt.  Der  Grenzabstand  oder  auch  ggfs.  Grenzbebauang
mit  Garagen  usw.  i.st  durch  die  örtlich  geltende  Bauordnung
festgelegt.

Am  Siidrand  der  Ortschaft  ist  im  Anschluß  an die  vorharidene
alte  Dorfbebauung  die  Schaffung  von  5 Bai,i-plä'tzen  gepl.ant.

-Zwei  bereits  vorhandene  Wohnhäuser,  welche  noch  'vo'r  In-
krafttreteri  des  Bundesbaugesetzes  (BBauG)  genehmigt  wurden.,
sowi.e  ein  während  der  PlanaufstelIJung  gen.ehn'iigtes  Haus
sind  in  die  Planung  ein.-bezogen.  Unter  Berüe,ksich'tigung  VOYl
Anregur.igen  der  Baulustigen  wurde  in  dem  südlichen  'eil
des  Plangebietes  durt,h  Überarbeiten  in  der  Neufassung  des
Entwurfes  vi;m  19.9.  1963  eine  dreigeschossige  Bauweise
festgesetzt,  Das  Plangebiet  liegt  im Landschaf  :,,sschutzge  -
biet  "Enüer-tal",  Die  Gemei.nde  ist  durch  die  vorhandenen
Geländebedingungen  in  der  baulichen  Entwicklurig  erhebli.ch
beengt.  !/iit  der  Ausweisung  der  geplanten  Baugrundstücke
ist  für  Hämelschenburg  die  Ortsentwicklung  nach  Süden
abge  schlossen.
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